
 

 

1. Welche Flächenmaße sind für eine Wendeanlage am Ende einer Sackgassenstraße 

der Dimension des oben genannten Tannenweges verkehrsrechtlich 

vorgeschrieben?  

 

2. Welche Dimensionen hat die nach dem jüngst erfolgten benachbarten Hausbau 

verbliebene Wendefläche im Tannenweg?  

 

3. Hält die Verwaltung die nun verbliebene Dimension der Wendeanlage für 

ausreichend, um die sichere Zu- und Abfahrt von Transportfahrzeugen, 

Müllfahrzeugen, Feuerwehr oder Rettungsfahrzeugen in den Tannenweg zu 

gewährleisten?  

 

gez. Dr. Christoph Bergner 

Stadtrat 

 

 


